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Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Katrin Seidel (LINKE)

vom 23. September 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. September 2024)

zum Thema:
Überzählige Versuchstiere durch Tierversuche in Berlin

und Antwort vom 7. Oktober 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. Oktober 2024)



Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz

Frau Abgeordnete Katrin Seidel (Die Linke)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/20414
vom 23. September 2024
über Überzählige Versuchstiere durch Tierversuche in Berlin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche Institute und Einrichtungen (Berliner Universitäten, private und öffentliche Forschungseinrichtungen,
pharmazeutische Unternehmen, Auftragsforschungsunternehmen und Forschungsfirmen) führen in Berlin Tierver-
suche durch (konkret nach Instituten/Einrichtungen - ggf. anonymisiert - aufschlüsseln)?

Zu 1.: Zum jetzigen Zeitpunkt sind in Berlin 24 Institute und Einrichtungen erfasst, die Tierver-
suche durchführen dürfen. Diese sind im Folgenden aufgelistet:

1. Bundesinstitut für Risikobewertung
2. Charité – Universitätsmedizin Berlin
3. Deutsches Rheumaforschungszentrum
4. Freie Universität Berlin
5. Humboldt-Universität Berlin
6. Leibniz-Institut für Gewässerökologie
7. Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
8. Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
9. Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung
10. Max-Delbrück-Centrum f. Molekulare Medizin
11. Max-Planck-Institut für molekulare Genetik
12. Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie
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13. Robert-Koch-Institut
14. Umweltbundesamt
15. 3B Pharmaceuticals GmbH
16. Apprendis UG
17. Bayer AG
18. Nuvisan ICB GmbH
19. BioGenes GmbH
20. Experimental Pharmacology and Oncology GmbH
21. Insect Services GmbH
22. Landeslabor Berlin-Brandenburg
23. Lise-Meitner-Schule
24. Bernstein Center f. Computational Science

2. Welche und wie viele Tiere wurden dort in den Jahren 2021, 2022 und 2023 in Tierversuchen eingesetzt (bitte
genau aufschlüsseln nach Tierart und Anzahl)?

Zu 2.: Die Daten und Zahlen sind der als Anlage beigefügten Tabelle sowie der Webseite des
Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) unter https://www.berlin.de/lageso/ge-
sundheit/veterinaerwesen/tierschutz/ mit dem Reiter zur „Versuchstiermeldung“ aufgeschlüs-
selt zu entnehmen. Die Meldung der Versuchstierzahlen für 2023 ist abgeschlossen, eine Ver-
öffentlichung wird zeitnah durch das LAGeSo erfolgen, liegt der Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz jedoch noch nicht vor.

3. Wie viele Einrichtungen in Berlin halten Versuchstiere auf Vorrat? (insbesondere Zuchtlinien und/oder genver-
änderte Tiere, bitte aufschlüsseln nach Einrichtung, Tierart, Anzahl, gentechnisch verändert oder nicht)

Zu 3.: Zu dieser Anfrage liegen der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz keine
Informationen vor, da keine Meldepflicht für die Zahl der gehaltenen Tiere besteht.

4. Wie viele dieser produzierten oder erworbenen Tiere wurden in den Jahren 2021, 2022 und 2023 nicht in Tier-
versuchen eingesetzt und warum nicht (aufgeschlüsselt nach Jahr, Arten, Anzahl und Einrichtungen)?

Zu 4.: Wie in der Antwort zu Frage 2 beschrieben, können auch diese Zahlen für die Jahre
2021 und 2022 der LAGeSo-Website und der beigefügten Tabelle entnommen werden. Die
dort veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der getöteten Tiere. Darüberhinaus-
gehende Informationen und Zahlen zur anderweitigen Verwendung respektive des Einsatzes
der Versuchstiere liegen nicht vor. Ebenso erfolgt keine Aufschlüsselung anhand der jeweili-
gen Einrichtungen.

5. Was passierte mit diesen Tieren in den Jahren 2021-2023 (Einrichtung, Überschusstierart, Anzahl, Umgang)?
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Zu 5.: Das Prozedere des Umgangs mit Tieren, die zwar gehalten, jedoch nicht im Versuch
eingesetzt wurden, bestimmt jede Einrichtung anhand ihrer eigenen Prüfvorgaben für alterna-
tive Verwendung. Hierüber wird das LAGeSo nicht informiert, sodass die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz keine Angaben hierzu machen kann.

6. Wie viele der unter 4. genannten Tiere wurden getötet, ohne in einem Tierversuch eingesetzt zu werden und
aus welchen Gründen (Einrichtung, Überschusstierart, Anzahl, Umgang)?

Zu 6.: Wie in der Antwort zu Frage 4 beschrieben, können auch diese Zahlen für die Jahre
2021 und 2022 der LAGeSo-Website und der beigefügten Tabelle entnommen werden. Die
dort veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der getöteten Tiere. Darüberhinaus-
gehende Informationen zu den Gründen der Tötung der Versuchstiere liegen nicht vor. Ebenso
erfolgt keine Aufschlüsselung anhand der jeweiligen Einrichtungen.

7. Welche Maßnahmen haben die Tierversuchseinrichtungen nachweislich ergriffen, um die Tötung dieser Tiere
auf das unerlässliche Maß zu beschränken?

Zu 7.: Anerkannte Maßnahmen zur Reduktion sind beispielsweise die Anpassung der Zucht-
schemata und die Reduktion der Erhaltungszuchten auf das unerlässliche Maß. Außerdem
wird mittels Kryokonservierung oder die Prüfung auf anderweitige Verwendung (im Tierver-
such, Tötung zu wissenschaftlichen Zwecken, Vermittlung in Privathand) weiterhin eine Reduk-
tion erreicht.

8. Welche konkreten Gründe („vernünftige Gründe“ gemäß Tierschutzgesetz - TierSchG) wurden für ihre Tötung
in den Jahren 2021, 2022 und 2023 angegeben (Jahr, Einrichtung, Überschusstierart, Anzahl, Gründe)?

Zu 8.: Die Gründe werden innerhalb der Versuchstiermeldung nicht abgefragt und liegen nicht
vor, sodass eine Auskunft dazu nicht möglich ist.

9. Wurden alle diese nicht verwendeten und getöteten Tieren in der Versuchstierstatistik des Landes Berlin und
des Bundes erfasst (unabhängig von den Tötungen zu wissenschaftlichen Zwecken gemäß § 4 Abs. 3 TierSchG)?
Wenn nicht, warum nicht?

Zu 9.: Auf Grundlage der Versuchstiermeldung werden alle dort gemeldeten Tiere in der Ver-
suchstierstatistik erfasst.

10. Falls nicht alle erfasst wurden, werden diese Tiere in einer vergleichbaren Dokumentation erfasst? Welche
Daten werden genau erhoben (Tierart, Herkunft, Anzahl, Verbleib etc.)?

Zu 10.: Siehe Antwort zu 9.
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11. Gab es Fälle, in denen Tiertötungen als nicht gerechtfertigt festgestellt und nach § 17 TierSchG geahndet
wurden?

Zu 11.: Es gibt keinen Fall einer Tiertötung, die als nicht gerechtfertigt eingestuft und geahndet
wurde.

Berlin, den 7. Oktober 2024

In Vertretung
Esther Uleer
Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz






